
Erhöhung des Trennungsübernachtungsgeldes für die D ienstorte Bonn und Berlin mit 

Wirkung ab 01.01.2009  

 

Trennungsgeld gem. Trennungsgeldverordnung (TGV) 

Durch Erlass des BMF, Gz. Z B 1 - P 1735/07/0002 vom 16.01.2009 werden ab dem 01.01.2009 bei 

der Gewährung des Trennungsübernachtungsgeldes nach § 3 Abs. 4 TGV bei Mietzahlungen als 

notwendige Unterkunftskosten für Pendlerwohnungen grundsätzlich Mietkosten (einschließlich 

Nebenkosten) in folgender Höhe anerkannt: 

 

• in Bonn bis zur Höhe von 500,00 Euro  

• in Berlin bis zur Höhe von 600,00 Euro  

 

 


